
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominierungsleitfaden 2025 
Coastal Beach Sprint Elite  

 

 
 
  



 

2 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

1 Grundsätzliches ........................................................................................................................ 3 

2 Nominierungskommission ........................................................................................................ 3 

3 Nominierungsvoraussetzungen ................................................................................................ 3 

3.1 Athletinnen und Athleten .................................................................................................. 3 

3.2 Trainerinnen und Trainer .................................................................................................. 4 

3.3 Boat handler ..................................................................................................................... 5 

4 Mannschaftsbildungsprozess ................................................................................................... 5 

4.1 Grundsätzliches ............................................................................................................... 5 

5 World Rowing Beach Sprint Finals (Rio de Janeiro 23. - 26.10.2025) und Beach Sprint 

Europameisterschaft (Antalya 26. - 28.09.2025) .............................................................................. 9 

5.1 Nominierungskriterien ...................................................................................................... 9 

5.2 Maßnahmen, Tests und Wettkämpfe ............................................................................... 9 

5.3 Nationale Qualifikation ................................................................................................... 10 

5.4 Internationale Qualifikation ............................................................................................. 10 

5.5 Nominierung ................................................................................................................... 11 

5.3  Unmittelbare Wettkampfvorbereitung ............................................................................. 11 

5.4 Finanzierung .................................................................................................................. 11 

5.5.1 Olympische Bootsklassen „Beach Sprint“ ................................................................... 12 

5.5.2 Nichtolympische Bootsklassen „Coastal Endurance“Fehler! Textmarke nicht 

definiert. 

 

 
  



 

3 

 

1 Grundsätzliches  

Die Prinzipien der Mannschaftsbildung müssen mit den grundsätzlichen Zielstellungen des 

Leistungssportkonzepts 2024-2028 und den jährlichen Vorbereitungsplänen des Nationaltrainers 

übereinstimmen. 

Die Nominierung kennzeichnet das Ende des Mannschaftsbildungsprozesses und den Eintritt in die 

Nationalmannschaft. Die endgültigen Entscheidungen über die Nominierungen trifft in allen 

Altersklassen die Nominierungskommission.  

Die Nominierungskommission hat unter bestimmten Umständen (Krankheit, Verletzung, nicht erfüllte 

Ergometer-Norm etc.) das Recht, eine „Wildcard“ zu verteilen. Die Vergabe der Wildcard basiert auf 

individueller Leistungsentwicklung, vergangenen Leistungen und Tests.  

2 Nominierungskommission  

Die Nominierungskommission besteht ausfolgenden Mitgliedern: 

- Vizepräsident Leistungssport 

- Sportdirektor 

- Nationaltrainer 

- Zuständiger Disziplintrainer  

Die Nominierungskommission hat das Recht, Athletinnen und Athleten mit erfüllten 

Selektionskriterien für die Nationalmannschaft und Verbandstrainingslager zu nominieren.  

Der Nationaltrainer schlägt der Nominierungskommission Mannschaften, sofern diese die 

Nominierungsvoraussetzungen erfüllen und die für eine Nominierung benötigten Leistungen bei den 

Qualifikationsregatten erreicht haben, vor. 

Für die öffentliche Bekanntmachung ist der Disziplintrainer zuständig. 

3 Nominierungsvoraussetzungen  

3.1 Athletinnen und Athleten  

Alle Athletinnen und Athleten, die eine Nominierung für die Nationalmannschaft anstreben, müssen 

folgende Voraussetzungen erfüllen: 

- Mitglied in einem Verein des ÖRV 
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- Gültige sportmedizinische Untersuchung im gleichen Kalenderjahr wie angestrebte FISA 

EM/WM 

- Anerkennung des FISA-Reglements 

- Anerkennung des ÖRV-Ehrenkodex 

- Anerkennung der Anti-Doping-Bestimmungen und Erwerb der Anti-Doping Lizenz für 

Sportlerinnen und Sportler im Leistungssport (unter aktiv.nada.at) 

- Anerkennung des ÖRV-Leistungssportkonzeptes 

- Mitarbeit in der ÖRV-Trainingsdatendokumentation 

- Teilnahme an ÖRV-Workshops 

3.2 Trainerinnen und Trainer  

Alle Trainerinnen und Trainer, die eine Nominierung für die Nationalmannschaft anstreben, müssen 

folgende  

Voraussetzungen erfüllen: 

- Mitarbeit im leistungssportlichen Verbundsystem 

- Mitglied in einem Verein des ÖRV 

- Teilnahme an den ÖRV Coastal Rowing Workshops 

- mind. Instruktoren-Ausbildung Rudern 

- Anerkennung des ÖRV-Leistungssportkonzeptes 

- Anerkennung des FISA-Reglements 

- Anerkennung der Anti-Doping-Bestimmungen und Erwerb der Anti-Doping Lizenz für 

TrainerInnen im Leistungssport (unter aktiv.nada.at) 

- Anerkennung des ÖRV-Ehrenkodex und Abgabe der Strafregisterbescheinigung 

Es ist 2025 nicht vorgesehen Heimtrainerinnen und Heimtrainer von Athletinnen und Athleten an 

internationalen Wettkämpfen einzusetzen. Heimtrainerinnen und Heimtrainer sind aufgerufen, Ihre 

Athletinnen und Athleten zu begleiten und erste Erfahrungen im Bereich Coastal als erweitertes 

Betreuerteam vor Ort zu machen. Die Finanzierung von Heimtrainerinnen und -trainer wird nicht vom 

ÖRV übernommen. 
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3.3 Boat handler 

Alle Boat handler, die eine Nominierung für die Nationalmannschaft anstreben, müssen folgende  

Voraussetzungen erfüllen: 

- Mitarbeit im leistungssportlichen Verbundsystem 

- Mitglied in einem Verein des ÖRV 

- Teilnahme an den ÖRV Coastal Rowing Workshops 

- Anerkennung des ÖRV-Leistungssportkonzeptes 

- Anerkennung des FISA-Reglements 

- Anerkennung der Anti-Doping-Bestimmungen und Erwerb der Anti-Doping Lizenz 

Betreuungspersonen im Leistungssport (unter aktiv.nada.at)  

- Anerkennung des ÖRV-Ehrenkodex und Abgabe der Strafregisterbescheinigung 

Die Entscheidung zur Nominierung zum Boat handler bei einem internationalen Event im Rahmen 

der Coastal-Rudernationalmannschaft fällt die Nominierungskommission anhand von Erfahrung und 

Geschick, die die Person mitbringt. Es werden voraussichtlich zwei Boat handler nominiert, wobei 

Trainer auch als Boat handler fungieren können. 

 

4 Mannschaftsbildungsprozess  

4.1 Grundsätzliches 

Der Mannschaftsbildungsprozess bildet den höchstmöglichen Standard an Fairness, Transparenz 

und Planbarkeit. Um die Klarheit zu verstärken und den langfristigen Leistungsaufbau zu sichern, 

folgt der Mannschaftsbildungsprozess in allen Altersklassen den gleichen Grundsätzen. 

Zu Beginn jeder Saison wird im Herbst je ein Nominierungsleitfaden mit den Einzelheiten (u.a. 

Termine der Maßnahmen, Mindestanforderungen, Finanzierung) für den Weg in die 

Nationalmannschaft Coastal-Beach Sprint vom ÖRV veröffentlicht. Die Details zur Bildung der 

Nationalmannschaft werden jährlich überarbeitet, aktualisiert und auf die bevorstehende Saison 

angepasst.  

Alle Athletinnen und Athleten sowie Trainerinnen und Trainer, die den Weg in die 

Nationalmannschaft beschreiten wollen, sind selbst dazu verpflichtet, sich über die Inhalte in 

Kenntnis zu setzen und an den Selektionsmaßnahmen teilzunehmen.  
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Der Mannschaftsbildungsprozess beginnt mit der Registrierung (Meldung) beim verantwortlichen 

Coastal Disziplintrainer. Die Registrierung ist bis spätestens 11.12.2024 möglich. Vor der 

Registrierungszeit werden keine verpflichtenden Maßnahmen in der Disziplin Coastal Beach Sprint 

abgehalten. Athletinnen und Athleten, die sich bis März 2025 (Ende Lehrgang Sabaudia) in der 

Disziplin Flachwasser vorbereiten haben die Möglichkeit, bis 24.03.2025 in den Beach Sprint 

Mannschaftsbildungsprozess einzusteigen. Voraussetzung dafür ist die Absolvierung aller, bis dahin 

vorgeschriebenen Flachwasser – Vorbereitungsmaßnahmen, sowie die positive Absolvierung der 

Beach Sprint Testbatterie. 

Der Mannschaftsbildungsprozess ist ein integraler Bestandteil der Saisonvorbereitung und besteht 

bei allen Beach Sprint Nationalmannschaften aus folgenden Kernelementen:  

1. Vorbereitungsphase:   

Registrierung bis 11.12.2024 beim Coastal Disziplinleiter unter k.traer@rudern.at 

Teilnahme am Sprint/Athletik – Lehrgang 1 (13.12 – 15.12.2024) 

Absolvierung der Beach Sprint Testbatterie (Dezentral) 

Teilnahme am 14-täglichen 3x100m und 1000m Ergometer – Testprotokoll 

Teilnahme am Lehrgang 2 Sabaudia (14.02. – 01.03.2025. Für Berufstätige in 

Absprache) 

 

2.  Qualifikationsphase:  

2.1 Physiologische Individualtestungen: (Beach Sprint Testbatterie, Anaerobic 

Performance Test) 

2.2 Kleinbootüberprüfung im Rahmen der internationalen Beach Sprint Regatten: 

 Palermo:  28.03 – 30.03.2025 

 Limassol:  04.04. - 06.04-2025 

 Lazise:  02.05. – 04.05.2025 

  Zusätzliche Regatten können freiwillig und selbstorganisiert besucht werden.  

2.3 Mannschaftsboottestung: 

 Die Mannschaftsboottestung dient der Findung konkurrenzfähiger Kombinationen im 

CMix2x. Da eine finanzielle Unterstützung außerhalb der ASSF-Projekte nicht 

gewährt werden kann, ist die Teilnahme daran freiwillig.  

 Lehrgang 3: (Limassol 07.05. - 09.05.2025) 

 Lehrgang 4: (Lissabon 10.05. – 17.05.2025)  

 

  

mailto:k.traer@rudern.at
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3. Nationale Nominierung:  

Ergebnisse: Vorbereitungs– und Qualifikationsphase  

EUROW Beach Sprint Regatta Feldkirchen 29.05.2025 

 

4. Internationale Nominierung:  

Bootsklassen: CM1x, CW1x, CMix2x:  

- Lehrgang 5: (POR 17.07. - 24.07.2025) 

- Lehrgang 6: (Dornoratico, ITA, August 2025) 

- (Österreichische Beach Sprint Meisterschaft Bregenz 06.-07.09.2025 – siehe 5.4) 

 

 

 

Nachstehend werden Anmerkungen zu dem Mannschaftsbildungsprozess aufgelistet. Noch nicht 

absehbare Umstände können zu Ergänzungen bzw. Änderungen führen. Diese werden in einer 

aktualisierten Version des Nominierungsleitfadens veröffentlicht 

Anmerkungen: 

1. Die Qualifikationsphase ist das Schlüsselelement der Mannschaftsbildung aller 

Bootsklassen. Die Teilnahme ist verpflichtend. 

2. Die Vorbereitungstests sind ein wichtiger Bestandteil der Mannschaftsbildung. Die 

Ergebnisse der Vorbereitungstests werden zur Mannschaftsbildung herangezogen. 
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3. Eine Nominierung für Verbandsboote erfolgt nur bei einer Teilnahme an den 

verpflichtenden Verbandsmaßnahmen und Lehrgängen. 

4. Nach der EUROW Beach Sprint Regatta werden die Top 3 Athletinnen und Athleten 

zum ÖRV – Lehrgang 5 in Portugal eingeladen. Im Rahmen der Lehrgänge 5 

(Portugal) und 6 (Dornoratico) findet der Mannschaftsbildungsprozess statt. 

5. Maßnahmen wie Testregatten und Lehrgänge werden vom ÖRV organisiert und 

durchgeführt. Die Finanzierungen dieser Maßnahmen liegen bei den teilnehmenden 

Vereinen. Im besten Fall wird für die Nominierungs-Trainingslager in Portugal und 

Dornoratico eine Teilfinanzierung durch ÖRV möglich sein. 

6. Athletinnen und Athleten, die im Ausland leben/studieren, können für den 

Mannschaftsbildungsprozess berücksichtigt werden, indem sie sich durch sehr gute 

Ergometer- und Sprintleistungen (Testdaten s.u.) und entsprechenden 

Vorjahresleistungen auf dem Wasser anbieten. Die Athletinnen und Athleten müssen 

dafür vor der EUROW Beach Sprint Regatta sich für eine mögliche Wildcard beim 

Disziplintrainer anmelden. 

7. Die Bootstrainer:Innen von Projektbooten sind vom ÖRV bestellte Trainerinnen und 

Trainer. 

 

8. Die Boat handler: Innen bei EM und WM werden vom ÖRV bestellt und nominiert. 
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5 World Rowing Beach Sprint Finals (Rio de Janeiro 23. - 26.10.2025) 

und Beach Sprint Europameisterschaft (Antalya 26. - 28.09.2025) 

5.1 Nominierungskriterien 

Zielsetzung: 

Berechtigte Chancen der Erreichung des Viertelfinales bei Weltmeisterschaften (Top 8) 

Berechtigte Chancen zur Erreichung des Halbfinales bei Europameisterschaften (Top4) 

 

- Internationale Qualifikationsregatten 

- Ergometer-Minimalanforderungen: 

Distanz: Frauen: Männer 

1000m ≥ 3:20.0 min ≥ 3:00.0 min  

100m ≥ 650 Watt ≥ 950 Watt 

 

Der Nationaltrainer kann bei guter ergometrischer Entwicklung Ergometer-Wildcards 

vergeben, sollte die Ergometer-Minimalanforderung nicht erreicht worden sein. 

 

- Teilnahme an Maßnahmen, Tests und Wettkämpfen des ÖRV 

- Athlet:Innen, die bei Welt- und/oder Europameisterschaften 2024 eine Top 3 Platzierung 

erreicht haben, sind automatisch für den Lehrgang 5 und 6 qualifiziert. 

- Der Nationaltrainer kann bei gezeigter Leistungsstärke im Rahmen von Kadermaßnahmen 

eine Wild Card für die Teilnahme an Lehrgang 5 und 6 vergeben. 

 

5.2 Maßnahmen, Tests und Wettkämpfe  

Verbandslehrgänge: 

Verbandslehrgänge dienen zur Entwicklung der, im Beach Sprint notwendigen technischen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie zur Entwicklung und Förderung der Nationalmannschaft für die 

kommende Saison. Die Einladung erfolgt auf Basis der Leistungstests und/oder den erbrachten 

Vorjahresleistungen. Für die Nominierung von Mannschaftsbooten ist eine Teilnahme an den 

Verbandstrainingslagern obligatorisch. 
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Die Qualifikation zu den Verbandslehrgängen der Vorbereitungs – und Qualifikationsphase erfolgt 

über die Coastal Beach Sprint Testbatterie und die laufenden Ergometerüberprüfungen. Athletinnen 

und Athleten können ohne Testergebnisse eingeladen werden im Falle folgender 

Vorjahresergebnisse: 

- Top 3 bei EM und /oder WM  

5.3 Nationale Qualifikation 

1. Teilnahme am Sprint – Athletiklehrgang 1 (13.12. – 15.12.2025) 

2. Absolvierung der Beach Sprint Testbatterie bis Lehrgang 2 dezentral 

3. Teilnahme am 14-täglichen 3x100m und 1000m Ergometer – Testprotokoll 

4. Teilnahme am ÖRV –Lehrgang 2 (Sabaudia 14.02. – 01.03.2025)  

5. Teilnahme an den Trofeo Filippi Beach Sprint Regatten: 

Palermo:  28.03. – 30.03.2025 

Limassol:  07.05. - 09.05.2025 

Lazise:  02.05. – 04.05.2025 

6. Teilnahme an den nationalen Beach Sprint Regatten: 

Klagenfurt/oder Ersatzort  

EUROW Beach Sprint Regatta (29.05.2025) 

5.4 Internationale Qualifikation 

Die Mannschaftsbildung um den CM1x, CW1x und den CMix2x findet im Rahmen der ÖRV 

Lehrgänge 5 (Portugal) und 6 (Dornoratico) statt. Zu dem ÖRV – Lehrgängen 5 und 6 werden die 

jeweils 3 besten Athletinnen und Athleten der Kleinbootüberprüfung Beach Sprint eingeladen. Ein 

Selbstbehalt wird für diese Trainingslager anfallen.  

Der Nationaltrainer behält es sich vor, im Falle unklarer Leistungseinschätzung eine finale 

Leistungsüberprüfung zur Qualifikation für die Europa- und Weltmeisterschaften im Rahmen der 

österreichischen Beach Sprint Meisterschaften in Bregenz anzusetzen.  

Die Nominierung für die genannten Kategorien erfolgt auf Grundlage der individuellen Einschätzung 

der Leistungen der Lehrgänge durch den Disziplintrainer Coastal, der Leistungen der 

Individualtestungen und den Regattaergebnissen gebildet und zur Beach Sprint Europa- und 

Weltmeisterschaft nominiert. 
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5.5 Nominierung  

Die Nominierung zur Beach Sprint Europa- und Weltmeisterschaft erfolgt 3 Tage nach der 

Österreichischen Beach Sprint Meisterschaft (10.09.2025). 

Der Nationaltrainer behält sich die Option vor, im Krankheits- oder Verletzungsfall, sowie im Falle 

ungenügender Leistungen bei den Europameisterschaften eine erneute Qualifikation zur 

Weltmeisterschaft ausschreiben. 

 

5.3  Unmittelbare Wettkampfvorbereitung  

Die Trainingslager zur unmittelbaren Wettkampfvorbereitung des Elite Nationalteams auf die 

Weltmeisterschaft finden vom TBA bis TBA statt. 

 

5.4 Finanzierung   

Die finanzielle Unterstützung für Lehrgänge und Selektionslehrgänge wird nach der Förderzusage 

der Bundessport GmbH (BSG) für ASSF-Projekte Mitte Januar 2025 festgelegt. Aufgrund der 

Einstufung der speziellen Athletenförderung durch die BSG kann es bei einzelnen Athletinnen und 

Athleten mit Vorleistungen im Beach Sprint zu unterschiedlichen finanziellen Unterstützungen 

kommen. Ohne diese Vorleistungen kann dies im Jahr 2025 zu einem höheren Selbstkostenbeitrag 

führen. 

Potenzielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, gemeinsam mit der 

Disziplinleitung die Jahresplanung durchzugehen und zu budgetieren, um die zu erwartenden 

Kosten und den Selbstbehalt vor der Saison zu evaluieren. 

Für alle Kaderlehrgänge und internationalen Sichtungsregatten, die vom Österreichischen 

Ruderverband (ÖRV) vor der Nominierung zur Europa- oder Weltmeisterschaft organisiert werden, 

erhalten die beteiligten Vereine mindestens zwei Wochen vorher in Abstimmung mit der 

Disziplinleitung eine Übersicht der zu erwartenden Kosten. Der ÖRV unterstützt organisatorisch bei 

Sichtungs-Trainingslagern und bei den in der Jahresplanung angegebenen internationalen 

Sichtungsregatten im Ausland. Athletinnen und Athleten müssen ihren Bedarf für eine 

Mitorganisation mindestens vier Wochen vor dem jeweiligen Event schriftlich bei der Disziplinleitung 

anmelden. 

Nach erfolgreicher Nominierung werden die Mannschaften vom ÖRV gemeldet. In Ausnahmefällen 

kann der ÖRV Mannschaften auch vor der Nominierung für internationale Regatten melden. Die 

Kosten bis zur erfolgreichen Nominierung tragen die Vereine, abzüglich der vom Fördergeber 

festgelegten Athletenförderungen. Der Fokus der Förderung liegt auf Europa- und 

Weltmeisterschaften unter Berücksichtigung des festgelegten Selbstbehaltes. 
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Selbstbehalte: 

Teilnehmer/innen Weltmeisterschaft (TBA): € 400,- 

Teilnehmer/innen Europameisterschaft in Antalya: € 200,- 

Im Rahmen einer Weltmeisterschaftskampagne sind die Athletinnen und Athleten sowohl vor als 

auch nach ihrer Selektion dazu angehalten, sich außerhalb der offiziellen Lehrgänge 

zusammenzufinden und die Entwicklung ihres Teams aktiv voranzutreiben. Diese zusätzlichen 

Treffen und gemeinsamen Trainings fördern nicht nur den Teamgeist und die Zusammenarbeit, 

sondern ermöglichen es ihnen auch, ihre individuellen Fähigkeiten in einem vertrauten Umfeld zu 

verbessern. Solche selbst initiierten Aktivitäten sind entscheidend für den Aufbau eines starken und 

harmonischen Teams, das bei der Weltmeisterschaft sein volles Potenzial abrufen kann. 

5.5.1 Olympische Bootsklassen „Beach Sprint“ 

Die Kosten für die Entsendungen zur Weltmeisterschaft, Europameisterschaft übernimmt der 

Österreichische Ruderverband abzüglich der festgelegten Selbstbehalte. 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


